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zur Gewährung eines Umzugskostenzuschusses bei Neueinstellung
Ein Umzugskostenzuschuss bei Neueinstellung wird nur verheirateten Mitarbeiter/innen mit mindestens einem Kind gewährt, sofern deren/dessen Ehepartner/in keine eigenen Einkünfte hat. Zur Bestätigung ist die beigefügte Erklärung unterschrieben beim Erzbischöflichen Ordinariat einzureichen.
Voraussetzung für den o.g. Zuschuss ist die vorherige schriftliche Zusage durch das Erzbischöfliche Ordinariat.
Bei Umzügen mit einem Spediteur wird in der Regel die Hälfte der entstandenen Transportkosten erstattet.
Wird der Umzug mit einem gemieteten Fahrzeug selbst durchgeführt, werden die gesamten Transportkosten übernommen.
Nach Abschluss des Umzuges bitte einen schriftlichen formlosen Antrag mit der Originalrechnung der Spedition bzw. des Mietfahrzeuges sowie (falls noch nicht erfolgt) der unterschriebenen o.g. Erklärung beim Erzbischöflichen Ordinariat, Hauptabteilung 7, Personal-, Dienst und Arbeitsrecht, Referat Entgelt und Personalsysteme, einreichen.
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